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Bund könnte tätig werden, wenn man den Artikel korrekt befolgen würde; er
kann Zuschüsse geben zur Ausbildung an die Kantone oder direkt an die
Privatschulen. Was dagegen steht sind im Moment noch eingefleischte Gedankenstrukturen

bei gewissen Leuten, die sich mit dieser Materie zu befassen haben.
Es scheint wichtig zu sein, dass man diesbezüglich auf ganz verschiedenen Ebenen

gleichzeitig vorgeht. Aber das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass
Privatschulen nicht länger mehr nur Renommierinstitutionen mit elitärer Schulung
darstellen wollen, sondern eine notwendige Ergänzung staatlicher Schulen sind.
Dieser Entwicklung hat der Gesetzgeber angemessen Rechnung zu tragen.

Informationen / Informations

Gutschein für eine «freie Schul-Wahl»

Basel, -eck. Neben informellen Kontakten organisiert die Arbeitsgemeinschaft
Schweizerischer Privatschulen Seminare für Fachfragen und Problemkreise, die
bei Privatschulen im Vordergrund stehen. Die diesjährige Tagung befasste sich
mit «Impulsen zu einer neuen Schul- und Bildungsgesetzgebung». Sie knüpfte
damit an ein Seminar in Bern an, das sich mit der dort hängigen Initiative für die
Einführung eines «Bildungsgutscheins» auseinandergesetzt hatte. Diese Initiative

sieht vor, dass Eltern, die ihre Kinder in eine Privatschule schicken, vom
Staat einen Beitrag erhalten, welcher dem durchschnittlichen Kostenaufwand
für einen Schüler in der Staatsschule entspricht.

Vom Elternrecht ableiten
Die rechtliche Situation bezüglich Schulwahlfreiheit in der Schweiz stand im
Zentrum der Basler Tagung. Christmuth M. Flück, Lektor an der Juristischen
Fakultät der Universität Basel, legte dar, dass die Bundesverfassung das
Schulwesen eindeutig dem Kompetenzbereich der Kantone zuweise. In den einzelnen
Kantonsverfassungen ist die Schulfreiheit unterschiedlich geregelt. Seit der
Kanton Solothurn im Jahre 1969 das Privatschulverbot aufgehoben hat, kann
man gemäss Flück von der Schulfreiheit ausgehen, «die nur in wenigen Kantonen

garantiert ist und auch keine Bestimmungen auf Bundesverfassungsebene
kennt». Flück wies aber auf Regelungen im Zivilgesetzbuch hin. Das Elternrecht
auf freie Erziehung und Schulung ihrer Kinder sei dort gegeben. Durch Auslegung

könne man diese privatrechtliche Schulfreiheit auch auf die verfassungsrechtliche

Ebene übertragen.

Nur für Eliten
Damit wäre aber die Schulfreiheiterst als klassisches Freiheitsrecht (Freiheit vom
Staat) gegeben, erläuterte Flück. Juristisch sei das Staatsschul-Monopol gebrochen,

nicht jedoch wirtschaftlich, da sich die Privatschulen weiterhin auf
privatwirtschaftlicher Grundlage finanzieren müssten. Deshalb entstehe die Gefahr,
dass «nur bestimmte Elite von diesem Freiheitsrecht Gebrauch machen kön-

78 nen».



Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sind die Freiheitsrechte nicht
nur als Abwehrrechte, sondern auch als Leistungsrechte verankert. In diesem
Sinn versteht Flück die Berner Initiative für die Einführung eines Bildungsgutscheines,

da sie es auch minderbemittelten Eltern ermögliche, von der
Schulfreiheit Gebrauch zu machen und die Schule ihrer Kinder selbst zu bestimmen.
Er gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass auch im Kanton Basel-Stadt
eine ähnliche Initiative in Vorbereitung sei.
Die Referenten des Seminars waren sich in einem Punkt einig: Privatschulen
seien eine sinnvolle Alternative zur Staatsschule. Für MNG-Rektor Rolf Hartmann
haben sie aber eindeutig subsidiäre Bedeutung. Aus «grundsätzlichen
Überlegungen» sprach ersieh gegen einen Bildungsgutschein aus. Im Kanton Basel-
Stadt bestehe eine weitgehende Lehr- und Lernfreiheit..

Staatliche Restschule?
Gerade umgekehrte Verhältnisse wollte Wolfgang von Wartburg, Vorstandsmitglied

der «Schweizerischen Gesellschaft für Bildungs- und Erziehungsfragen».
Er plädierte für ein Schulsystem, in dem die staatlichen Schulen «im Sinne einer
Entwicklungshilfe» nur noch für «jene da sind, welche die Schulung ihrer Kinder
nicht selber in die Hand nehmen können». Wartburgs Referat machte deutlich,
dass aus ganz unterschiedlichen gesellschafts- und schulpolitischen Überlegungen

die Brechung des faktischen Staatsschul-Monopols gefordert wird. Während

mehrere Seminarteilnehmer auf blockierte Reformen in den Staatsschulen
hinwiesen, gingen ihm die in den siebziger Jahren vorgenommenen Reformen
zu weit. Er bezeichnete sie als «materialistisch» und gab seiner Befürchtung
Ausdruck, dass die Kinder in Staatsschulen «indoktriniert» werden könnten. Er
kritisierte die Freisinnigen, weil sie «zusammen mit den Sozialisten» für die
Staatsschulen seien.

Vielfältige «Nahrung»
Andreas Studer von der Freien Volksschule in Zürich plädierte für autonome
Schulen, in denen «der Mensch im Zentrum steht». Studer vertrat die Ansicht,
dass die bestehenden Gesetze die Einführung eines Bildungsgutscheins nicht
verbieten würden. Das Vorhaben scheitere an der «falschen Interpretation»
dieser Gesetze durch die zuständigen Behörden. (BaZ24. 2. 83)

GRATIS: KATALOG 1982/83
23000 Farbdias, Tonbildreihen, Transparente, Grossdias,

Schmalfilme und Zubehör finden Sie auf 180
Seiten mit 700 Abbildungen im aktuellen Farbkatalog

«JÜNGER audio-visuell». Eine Fülle von
Anregungen und Informationen für Ihren dynamischen Reinhard Schmidlin
Unterricht zu günstigen Preisen! Bezug durch die AV-Medien/Technik
Generalvertretung des Jünger-Verlags. 3125 Toffen BE



Zu Ihrer Orientierung
Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen, wenn Sie für sich
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
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